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Verkehrsmaßnahmen für Bubble Days 2024 

von 07.06.2024 – 08.06.2024 

 

Verordnung 

I. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird vom zuständigen Mitglied des 

Stadtsenates der Landeshauptstadt Linz im eigenen Wirkungsbereich verordnet: 

 

1. „Halten und Parken verboten“ (§ 52 lit. a Z. 13b StVO 1960) ausgenommen Berechtigte 

mit Wagenkarte am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 

 

a) Auf der Stichstraße (Industriezeile) ab der Kreuzung Industriezeile (Höhe Objekt Nr. 33) bis 

zum Veranstaltungsgelände im gesamten Verlauf – beidseitig. 

2. Auf der Industriezeile zwischen der Kreuzung mit der Derfflingerstraße bis zur Kreuzung mit der 

Schiffbaustraße ist das Überschreiten einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 

verboten; das Ende der Geschwindigkeitsüberschreitung ist deutlich sichtbar in beiden Fahrtrich-

tungen anzuzeigen (§ 52 lit a Z 10 a und § 52 lit. a Z. 10b/Z. 11 StVO 960)  

am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 
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II. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird vom Bürgermeister der Lan-

deshauptstadt Linz im übertragenen Wirkungsbereich verordnet: 

 
1. „Einfahrt verboten“ (§ 52 lit. a Z. 2 StVO 1960) mit Scherengitter - ausgenommen Berech-

tigte mit Wagenkarte am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 

a) Auf der Stichstraße (Industriezeile) ab der Kreuzung Industriezeile (Höhe Objekt Nr. 33) bis 

zum Veranstaltungsgelände 

 

2. Auf der Industriezeile zwischen der Kreuzung mit der Derfflingerstraße bis zur Kreuzung mit der 

Schiffbaustraße ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen verboten; der Anfang und das Ende 

des Überholverbotes sind deutlich sichtbar anzuzeigen (§ 52 lit. a Z.4 und § 52 lit. a Z. 4b/Z. 11 

StVO 1960)  

am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 

 

Hinweise:  

 Auf der Industriezeile zwischen der Kreuzung mit der Derfflingerstraße bis zur Kreuzung mit 

der Schiffbaustraße ist das Überschreiten einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 

km/h verboten; das Ende der Geschwindigkeitsüberschreitung ist deutlich sichtbar in beiden 

Fahrtrichtungen anzuzeigen (§ 52 lit a Z 10 a und § 52 lit. a Z.10b/Z.11 StVO 960)  

am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 

 Auf der Industriezeile zwischen der Kreuzung mit der Derfflingerstraße bis zur Kreuzung mit 

der Schiffbaustraße ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen verboten; der Anfang und 

das Ende des Überholverbotes sind deutlich sichtbar anzuzeigen (§ 52 lit. a Z.4 und § 52 lit. 

a Z. 4b/Z. 11 StVO 1960) 

am 07.06.2024, von 14:00 Uhr bis 08.06.2024, 02:00 Uhr 

 

Die Verkehrsregelung (Verkehrsverbote, -beschränkungen) gilt vorübergehend für die Dauer der 

Veranstaltung am 07.06.2024 bis 08.06.2024  

 

Rechtsgrundlage in der jeweils letztgültigen Fassung: 

§ 43 StVO 1960, BGBl.Nr. 159/1960 
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zu I. Für das zuständige Mitglied des Stadtsenates:  

zu II. Für den Bürgermeister:  

Der Direktor: 

i.V. 

David Mehes 

elektronisch beurkundet 

 

 

 


